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An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
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40221 Düsseldorf 

für den Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie 
den Haushalts- und Finanzausschuss 

Aktenzeichen: 

225-2.02.02.02/93-95472/11 

bei Antwort bitte angeben 

Sylvia Löhrmann MdL 

Stellv. Ministerpräsidentin 

Auskunft erteilt: 

Herr Blick 

1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung Telefon 0211 5867-3148 

des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für Telefax 0211 5867-3676 

das Schuljahr 2011/2012 juergen.blick@msw.nrw.de 

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2011/2012 

Anl.: Entwurf der Änderungsverordnung mit Begründung 
Bericht zur Unterrichtsversorgung 

Der beiliegende Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verord­
nung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz, den ich im Einver­
nehmen mit dem Finanzministerium übersende, bedarf gemäß § 93 
Abs. 2 Schulgesetz der Zustimmung 

des Ausschusses für Schule und Weiterbildung sowie 

des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags. 

Mit der Verordnung werden in Übereinstimmung mit dem Haushalts­
entwurf 2011 die Relationen "Schüler je Stelle" sowie die Vorgaben für 
die Zahl der LehrersteIlen, die den Schulen aus besonderen Gründen 
zugewiesen werden können, für das Schuljahr 2011/2012 festgesetzt. 

Zum Inhalt der Verordnung im Einzelnen nehme ich auf die beigefügte 
Begründung Bezug. 

Mit dem Verordnungsentwurf leite ich Ihnen als Anlage den Bericht zur 
Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2011/2012 zu. 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867-40 

Telefax 0211 5867-3220 

poststelle@msw.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 





Entwurf 

Verordnung 

zur Änderung der Verordnung 

zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 

für das Schuljahr 2011/2012 

vom 

2011 

Auf Grund des § 93 Absatz 2 Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 

(GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 

2010 (GV. NRW. S. 691), wird im Einvernehmen mit dem Finanzminis­

terium sowie mit Zustimmung der für Schulen und für Haushalt und Fi­

nanzen zuständigen Landtagsausschüsse verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 

18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 13. Juli 2010 (GV. NRW. S. 421, ber. S. 438), wird wie folgt geän­

dert: 

1. In § 1 Absatz 1 Nummer 1 werden die Angaben 

"Gymnasiale Oberstufe: 

Einführungsphase: 

Jahrgangsstufe 10 (nach 5 Jahren Sekundarstufe I) durchschnittlich 34 

Jahrgangsstufe 11 (nach 6 Jahren Sekundarstufe I) 

Qualifikationsphase: 

Jahrgangsstufen 12 und 13 

30 bis 33 

28 bis 31" 
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durch die Angaben 

"Gymnasiale Oberstufe: 

Einführungsphase: durchschnittlich 34 

Qualifikationsphase: 

Jahrgangsstufe 11 (nach 5 Jahren Sek. I) durchschnittlich 34 

Jahrgangsstufen 12 und 13 (nach 6 Jahren Sek. I) 

ersetzt. 

28 bis 31" 

2. In § 2 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter "und für die Mitglied­

schaft im Lehrerrat" durch die Wörter" , für die Mitgliedschaft im 

Lehrerrat und für die Tätigkeit als Ansprechpartnerin für Gleich­

stellungsfragen" ersetzt. 

3. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) An Grundschulen erhöht sich die Leitungszeit um zusätzlich 

fünf Wochenstunden je Schule, an Hauptschulen, Realschulen, 

Förderschulen und Schulen für Kranke um zusätzlich zwei Wo­

chenstunden je Schule." 

4. Nach § 7 werden folgende §§ 8 - 10 eingefügt: 

,,§ 8 

Relationen "Schüler je Stelle" 

(1) Die Relationen "Schüler je Stelle" betragen nach Maßgabe 

des Haushalts 

1. Grundschule 23,42 

2. Hauptschule 17,86 

3. Realschule 20,94 

4. Gymnasium 

a) Sekundarstufe I 19,88 

b) Sekundarstufe 11 13,80 

5. Gesamtschule 

a) Sekundarstufe I 19,32 

b) Sekundarstufe II 13,72 
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6. Berufskolleg 

a) Bildungsgänge der Berufsschule 

- Fachklassen des dualen Systems, einfachqualifizierend 41,64 

- Fachklassen des dualen Systems, doppelqualifizierend 38,37 

- Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs-

verhältnis 41,64 

- Berufsorientierungsjahr 16,18 

- Berufsgrundschuljahr 16,18 

- Ausbildung nach § 66 BBiG/ § 42m HwO 31,60 

b) Bildungsgänge der Berufsfachschule 

- einjährig, berufliche Grundbildung (Voraussetzung: Fachober­

schulreife) 16,18 

- einjährig, berufliche Kenntnisse (Voraussetzung: allgemeine 

Hochschulreife oder Fachhochschulreife) 16,18 

- zweijährig, berufliche Grundbildung und Fachoberschulreife 

16,18 

- zweijährig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife 16,18 

- zweijährig, Berufsabschluss nach Landesrecht und Fachober-

schulreife 14,34 

- zweijährig, Berufsabschluss nach Landesrecht [Voraussetzung: 

Hochschulreife oder Fachhochschulreife (schulischer Teil)] 

16,18 

- dreijährig, berufliche Kenntnisse und allgemeine Hochschulreife 

14,34 

- dreijährig, Berufsabschluss nach Landesrecht und Fachhoch­

schulreife oder allgemeine Hochschulreife 14,34 

c) Bildungsgänge der Fachoberschule 

- einjährig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife (FOS 

12 B) 14,34 

in zweijähriger Teilzeitform 38,37 

- zweijährig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife (FOS 

11, 12) 

Klasse 11 41,64 

Klasse 12 Vollzeit 14,34 
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